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AMTSBLATT 
der Stadt Rhede 
Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Rhede 

 
 
18. Jahrgang Ausgabe 16/2021 Rhede, 16.09.2021

 
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf. 
Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hingewie-
sen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
 Das Amtsblatt liegt am Eingang des Rathauses (Eingang Rathausplatz) zur kostenlosen 

Mitnahme aus. Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwal-
tung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: 
info@rhede.de 

 Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de/Amtsblatt zur Verfügung. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abon-
nent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Bezirksregierung Münster 
Flurbereinigungsbehörde 
Flurbereinigung  
Berkelaue III – 4 13 03 – 

  
 

10.09.2021 
Leisweg 12  
48653 Coesfeld  
Tel. 0251/411-5068 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
 

Mit Beschluss vom 12.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren Ber-
kelaue III, Az.: 4 13 03, angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festge-
stellt. 
 

Mit Änderungsbeschlüssen wurden die nachfolgenden Grundstücke zu 
dem Flurbereinigungsverfahren zugezogen und die Flurbereinigung für 
diese Grundstücke angeordnet. 
 
Kreis Gemeinde Gemarkung Flur  Flurstücke 
Borken Rhede Büngern 7    

9   
10 

 40 
4, 32, 43, 44, 49, 50 
39, 40, 72 
 

Borken Rhede Rhedebrügge 111  8 
      

 

Eine öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses ist bisher 
nicht erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 
Rechte für dieses Grundstück wird hiermit nachgeholt. 
 

Die Beteiligten werden gemäß § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der 
derzeit gültigen Fassung aufgefordert, Rechte an dem oben genannten 
Grundstück, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
bei der  

Bezirksregierung Münster, 
Dezernat 33 - Flurbereinigungsbehörde, 

Leisweg 12, 48653 Coesfeld, 
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schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden. 
Zu diesen Rechten gehören zum Beispiel nicht eingetragene dingliche 
Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönli-
che Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechti-
gen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe dieser Aufforderung zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 
 
Im Auftrag: 
gez. Thomas Bücking   
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Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift  
in der Gemarkung Rhede 

 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des Grundstücks Ge-
markung Rhede, Flur 4, Flurstück 288. Weil die Eigentümer eines angren-
zenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand ermittelt werden können, werden das Ergebnis der Grenzermittlung 
sowie die Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. 
 
Betroffen sind die in 46414 Rhede gelegenen Grundstücke (Ketteler Bach) 
mit der Katasterbezeichnung: Gemarkung Rhede (5147), Flur 3, Flurstück 
191 und Flur 4, Flurstück 132. Diese Grundstücke grenzen an das ver-
messene Grundstück an; Eigentümer sind für die Grundstücke im Liegen-
schaftkataster mit „Die Anlieger“ nachgewiesen. 
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Katasterge-
setz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fas-
sung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und 
der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenz-
niederschrift vom 10.09.2021 zur Geschäftsbuchnummer 21222T  
 

in der Zeit vom 27.09.2021 bis 26.10.2021 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
Dipl.-Ing. Dirk Dörschlag, Stifterweg 9, 46397 Bocholt während der nach-
stehenden Servicezeiten: 
 

Montag bis Freitag von 08:00 bis12:30 Uhr und 
Montag bis Donnerstag von 14:00 bis16:30 Uhr 

 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsicht-
nahme bereitgestellt. Den betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, 
Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit 
gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung 
unterrichten zu lassen. Wir bitten um telefonische Terminabsprache unter 
der Rufnummer 02871/2578-0. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides Klage erhoben werden. 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster schriftlich oder zur Niederschrift der/s Urkundsbeamtin/en der Ge-
schäftsstelle zu erklären.  
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektro-
nische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Gesonderte Hinweise zur Klageerhebung: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Bocholt, 10.09.2021 
 
gez. Dipl.-Ing. Dirk Dörschlag, ÖbVI 
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Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift  
in der Gemarkung Vardingholt 

 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des Grundstücks Ge-
markung Vardingholt, Flur 21, Flurstück 820. Weil die Eigentümer eines 
angrenzenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand ermittelt werden können, werden das Ergebnis der Grenzermitt-
lung sowie die Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. 
 
Betroffen ist das in 46414 Rhede am Schülingkamp gelegene Grundstück 
mit der Katasterbezeichnung: Gemarkung Vardingholt (5244), Flur 21, 
Flurstück 232. Dieses Grundstück grenzt an das vermessene Grundstück 
an; Eigentümer sind für das Grundstück im Liegenschaftkataster mit „Die 
Anlieger“ nachgewiesen. 
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Katasterge-
setz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fas-
sung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und 
der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenz-
niederschrift vom 08.09.2021 zur Geschäftsbuchnummer 21302T  
 

in der Zeit vom 27.09.2021 bis 26.10.2021 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
Dipl.-Ing. Dirk Dörschlag, Stifterweg 9, 46397 Bocholt während der nach-
stehenden Servicezeiten: 
 

Montag bis Freitag von 08:00 bis12:30 Uhr und 
Montag bis Donnerstag von 14:00 bis16:30 Uhr 

 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsicht-
nahme bereitgestellt. Den betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, 
Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit 
gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung 
unterrichten zu lassen. Wir bitten um telefonische Terminabsprache  unter 
der Rufnummer 02871/2578-0. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides Klage erhoben werden. 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster schriftlich oder zur Niederschrift der/s Urkundsbeamtin/en der Ge-
schäftsstelle zu erklären.  
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektro-
nische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Gesonderte Hinweise zur Klageerhebung: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Bocholt, 10.09.2021 
 
gez. Dipl.-Ing. Dirk Dörschlag, ÖbVI 
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Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in 
der Gemarkung Rhede 

 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des Grundstücks Ge-
markung Rhede, Flur 8, Flurstück 889. Weil die Eigentümer eines angren-
zenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand ermittelt werden können, werden das Ergebnis der Grenzermittlung 
sowie die Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. 
 
Betroffen ist das in 46414 Rhede zwischen Gartenstraße und Rheder 
Bach gelegene Grundstück mit der Katasterbezeichnung: Gemarkung 
Rhede (5147), Flur 9, Flurstück 188 und das Grundstück „Rheder Bach“ 
mit der Katasterbezeichnung Gemarkung Rhede, Flur 9, Flurstück 486. 
Diese Grundstücke grenzen an das vermessene Grundstück an; Eigentü-
mer sind für die Grundstücke im Liegenschaftkataster mit „Die Anlieger“ 
nachgewiesen. 
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Katasterge-
setz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fas-
sung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und 
der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenz-
niederschrift vom 13.09.2021 zur Geschäftsbuchnummer 19519T  
 

in der Zeit vom 27.09.2021 bis 26.10.2021 
 
in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
Dipl.-Ing. Dirk Dörschlag, Stifterweg 9, 46397 Bocholt während der nach-
stehenden Servicezeiten: 
 

Montag bis Freitag von 08:00 bis12:30 Uhr und 
Montag bis Donnerstag von 14:00 bis16:30 Uhr 

 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsicht-
nahme bereitgestellt. Den betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, 
Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit 
gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung 
unterrichten zu lassen. Wir bitten um telefonische Terminabsprache  unter 
der Rufnummer 02871/2578-0. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides Klage erhoben werden. 
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Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster schriftlich oder zur Niederschrift der/s Urkundsbeamtin/en der Ge-
schäftsstelle zu erklären.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektro-
nische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Gesonderte Hinweise zur Klageerhebung: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Bocholt, 13.09.2021 
 
gez. Dipl.-Ing. Dirk Dörschlag, ÖbVI 
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Wahlbekanntmachung der Stadt Rhede 
 

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen  
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
1. Die Stadt Rhede gehört zum Wahlkreis 126 - Borken II - und ist in 12 

Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten im Zeitraum 
vom 23. August 2021 bis 05. September 2021 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat. 
 
Die Wahlräume sind alle barrierefrei zugänglich.  
  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
am Wahltag um 13.00 Uhr im Rathaus, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, 
zusammen.  
 

2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.  
 
Die Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Ausweispapier sind zur 
Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts 
von dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung 

der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der 
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zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung. 
 

Die/Der Wähler/in gibt 
 
ihre/seine Erststimme in der Weise ab, 
dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher/welchem Bewerber/in sie  
gelten soll, 

 
und ihre/seine Zweitstimme in der Weise,  
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss von der/dem Wähler/in in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt  
werden.  
 

3. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahl-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  

 
4. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder 
 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich im Bürgerbüro der Stadt 
Rhede einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und  
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem 
Bürgermeister der Stadt Rhede zuleiten, dass er dort spätestens am 



Ausgabe 16/2021 Amtsblatt der Stadt Rhede 16.09.2021 
 
 

 
 

- 12 -

Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
Stadtverwaltung Rhede abgeben werden.  
 

5. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine/n Vertre-
ter/in anstelle des/der Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

 
Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der/des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der/des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der/des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Rhede, 13. September 2021 Stadt Rhede 
 Der Bürgermeister 
 
 Jürgen Bernsmann 


